
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Satzung zur Aufhebung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans Nr. 19 - Baustraße /
Freiligrathstraße - stimmt mit dem Ratsbeschluss vom
15.09.2014 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV. NRW., S. 516),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.05.2014 (GV.
NRW., S. 307), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 18.09.2014 

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufhebung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans Nr. 19 - Baustra-
ße / Freiligrathstraße -

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 19 vom
02.05.2006 setzte für seinen Geltungsbereich im
Wesentlichen allgemeines Wohngebiet fest. Darüber
hinaus traf er Reglungen zum Maß der baulichen
Nutzung (max. Zweigeschossigkeit, Grundflächenzahl
(GRZ) 0,5 und Geschossflächenzahl (GFZ) 1,0).
Außerdem wies er zur Sicherung der Erschließungs-
und Wegeflächen entsprechende Verkehrsflächen aus.

Da der Vorhabenträger das Vorhaben nicht innerhalb
der seinerzeit im Durchführungsvertrag festgelegten
Frist (bis 02.05.2010) realisieren konnte, war die Stadt
Oberhausen gemäß § 12 Abs. 6 BauGB gehalten den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzuheben.

Da weiterhin eine wohnbauliche Entwicklung des
Bereichs angestrebt wird, wurde der Bebauungsplan Nr.
676 - Baustraße / Freiligrathstraße - aufgestellt. Dieser
Bebauungsplan ist am 02.05.2014 rechtskräftig gewor-
den. Informationen dazu (u. a. Plan und Begründung) sind
auch im Internet unter www.o-sp.de/oberhausen/start.php
abrufbar.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 18.09.2014 über den
Satzungsbeschluss und das Inkrafttreten
des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 26 - Blockstraße -

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.09.2014
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 26 - Block-
straße - in der Fassung vom 17.01.2014 als Satzung
beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I,
S. 1509), in Verbindung mit den Überleitungsvorschriften
nach §§ 233 ff BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.07.2014
(BGBl. I, S. 954), und § 7 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
19.12.2013 (GV.NRW.2013, S. 878).

In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die dem vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 26 beigefügte
Begründung (inkl. Umweltbericht) in der Fassung der
Fortschreibung vom 19.08.2014 als Entscheidungs-
begründung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I,
S. 1509), in Verbindung mit den Überleitungsvorschriften
nach §§ 233 ff BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.07.2014
(BGBl. I, S. 954).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Alstaden, Flur
11, und wird wie folgt umgrenzt:

0,25 m östlich parallel zur westlichen Grenze des
Flurstücks Nr. 870; ca. 7,8 m entlang der südlichen Seite
der Blockstraße; ca. 25 m parallel in einem Abstand von
ca. 8 m von der westlichen Grenze des Flurstücks Nr.
870 in südlicher Richtung; in östlicher Richtung lotrecht
auf die westliche Grenze des Flurstücks Nr. 641; westli-
che und südliche Grenze des Flurstücks Nr. 641; ca. 17
m entlang der westlichen Grenze des Flurstücks Nr. 21;
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nördliche und östliche Grenze des Flurstücks Nr. 21;
südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 21 und 870.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 26 - Block-
straße - liegt mit Begründung einschließlich Umwelt-
bericht und zusammenfassender Erklärung vom Tage
der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im
Technischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während der nachste-
hend genannten Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Erklärung

Der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 26 - Blockstraße - wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung
tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 26 -
Blockstraße - gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches
in Kraft.

Hinweise

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S.
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), über die Ent-
schädigung von durch den Bebauungsplan eintreten-
den Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungs-
ansprüche wird hingewiesen.

2. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Stadt Oberhausen unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013
(GV.NRW.2013, S. 878), kann eine Verletzung von

Verfahrens- oder Formvorschriften der GONW gegen
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 26 stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 15.09.2014
überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV. NRW., S. 516),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.05.2014 (GV.
NRW., S. 307), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 18.09.2014

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 26 - Blockstraße -

Das städtebauliche Konzept sieht eine an das bauliche
Umfeld angepasste Bebauungsstruktur vor. Es ist eine
zweigeschossige Wohnbebauung geplant, die in Form
von Doppelhäusern und einer Reihenhausgruppe errich-
tet werden soll. Die Erschließung erfolgt über eine
Stichstraße von der Blockstraße aus.

Insgesamt sollen maximal 13 Hauseinheiten (HE) im
Plangebiet errichtet werden. Diese sind in Form von fünf
Doppelhäusern mit 10 HE und einer Hausgruppe mit 3
HE geplant.

Weitere Informationen (u. a. Plan und Begründung inkl.
Umweltbericht) sind auch im Internet unter 
www.o-sp.de/oberhausen/start.php abrufbar.
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